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#ST# Bundesbeschluss
über

das Volksbegehren für das Entscheidungsrecht des Volkes
über die Ausrüstung der schweizerischen Armee

mit Atomwaffen

(Vom 8. März 1963)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaf t ,

nach Prüfung des Volksbegehrens vom 24. Juli 1959 für das Entscheidungs-
recht des Volkes über die Ausrüstung der schweizerischen Armee mit Atom-
waffen,

nach Einsicht in einen Bericht des Bundesrates vom 18. Juni 19621),
gestützt auf Artikel 121 ff. der Bundesverfassung und Artikel 7ff. des

Bundesgesetzes vom 28. März 1962 über das Verfahren bei Volksbegehren auf
Revision der Bundesverfassung,

beschliesst :

Art. l
1 Das Volksbegehren vom 24. Juli 1959 für das Entscheidungsrecht des

Volkes über die Ausrüstung der schweizerischen Armee mit Atomwaffen wird
der Abstimmung des Volkes und der Stände unterbreitet.

2 Die im Volksbegehren beantragte Verfassungsbestimmung lautet :

Art. 20bis

Der Beschluss über die Ausrüstung der schweizerischen Armee mit Atom-
waffen irgendwelcher Art ist obligatorisch dem Volke zur Entscheidung vor-
zulegen.

Art. 2

Volk und Ständen wird die Verwerfung des Volksbegehrens beantragt.

Art. 3

Der Bundesrat ist mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

») BEI 1962, II, 18.
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Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 8.März 1963.

Der Präsident : André Guinand

Der Protokollführer : Ch. Oser

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 8.März 1963.

Der Präsident : F. Fauquex

6363 Der Protokollführer : P. Weber
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